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Langfassung

Vandalismus rund ums Haus

Graffiti-Schmierereien - Was tun dagegen?
Das Erscheinungsbild ganzer Stadtteile, ja Städte, wird mittlerweile durch illegale Graffiti-Schmierereien bestimmt. Auf 250 Millionen Euro wird der Schaden geschätzt, der durch diese Sachbeschädigungen entsteht. Der Deutsche Städtetag hat herausgefunden, dass jährlich eine Milliarde Euro aufgewendet werden muss, um diese schlimmen Schmierereien zu entfernen. 100 Euro pro Quadratmeter in etwa müssen heute für die Entfernungskosten aufgewendet werden, nicht zu sprechen von oftmals anfallenden Gutachterkosten. Diese werden nötig, um geeignete Entfernungs- und Sanierungsmaßnahmen zu finden.

Keine Garten-, Haus- oder Garagenwand ist vor den Schmierfinken sicher. Daher gibt Ihnen der Eigenheimerverband Bayern e. V. in München Tipps, wie Sie sich verhalten sollten und was Sie tun können, wenn ein Schmierer zugeschlagen hat. Es geht nämlich dann in erster Linie darum, den Schaden zu minimieren und Schadenersatz zu erlangen.

1.

Grundsätzlich gilt: Wenn Sie einen Schmierer beobachten oder auf frischer Tat ertappen, denn alarmieren Sie sofort die Polizei! Das Entdeckungsrisiko für derartige Täter zu erhöhen, sollte unser aller Anliegen sein. Die Polizei ist auf unsere Hilfe angewiesen.
2.

Wenn es Sie trifft, dann machen Sie von den Schmierereien Farbfotos. Das ist nicht nur wegen der strafrechtlichen Verfolgung und Verantwortung der Täter wichtig, sondern auch zur Sicherung Ihrer Ansprüche auf Schadenersatz gegenüber dem Täter und gegebenenfalls auch für die Inanspruchnahme Ihrer Gebäudeversicherung. Doch dabei gilt es folgendes zu beachten: Schadenersatzansprüche - Kosten der Entfernung der Schmierereien und alle anderen damit verbundenen Aufwendungen - müssen von Ihnen als Geschädigtem selbst geltend gemacht und durchgesetzt werden. Sollte sich der Täter weigern, berechtigte Ansprüche zu erfüllen, so muss er gegebenenfalls auch noch die Ihnen entstehenden Kosten für einen Anwalt tragen. Darüber hinaus ist es auch ratsam, beim Amtsgericht einen Schuldtitel zu erwirken. Dann können Sie 30 Jahre lang Ihre zivilrechtlichen Ansprüche dem Täter gegenüber geltend machen.

3.

Wenn Sie von Farbschmierereien betroffen sind, dann sollten Sie nach der Fotodokumentation und der Anzeige bei der Polizei sofort mit der Beseitigung beginnen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Schmierereien andere „Graffiti-Künstler“ anziehen. Schnell ist dann eine ganze Straße oder gar ein Orts- oder Stadtteil im Visier dieser Schmierfinken.

4. 

Anzeigen gegen solche Täter sind mit Sachbeschädigung und möglicherweise auch mit Hausfriedensbruch zu begründen; letzteres dann, wenn der Täter ohne Befugnis ein fremdes Grundstück betritt. Auch dieses Delikt kann zu einer strafrechtlichen Verurteilung führen. Urteile, die bisher gegen Graffiti-Schmierer ergingen, sind recht unterschiedlich ausgefallen. Sie reichen von Freiheitsentzug über Geldstrafen bis hin zu Arbeits- und Reinigungsauflagen.

Übrigens: Anzeigeformulare können Sie im Internet finden und ausdrucken.

5.

Farbschmierereien sollten Sie immer unter fachmännischer Anleitung entfernen oder entfernen lassen. Fragen Sie bei einer Lackierer- oder Malerinnung nach entsprechenden Fachunternehmen. Sollten Sie die Reinigung einer beschmierten Fläche selbst vornehmen wollen, so sollten Sie sich zuerst bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung erkundigen, welche gesetzlichen Bestimmungen dabei zu berücksichtigen und einzuhalten sind.

6.

Zur Vorbeugung können Sie mit einer der vielen Bündnisse gegen Graffiti-Schmierereien in Kontakt treten. Sie können dort geeignete Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen gegen Schmierereien erfragen. Gleichzeitig können Sie aber auch schon Informationen über die bestmögliche Beseitigung von derartigen Beschädigungen Ihres Hab und Gutes sammeln.

Diese Informationen und Tipps des Eigenheimerverbandes Bayern werden Ihnen helfen, dass Sie „im Falle eines Falles“ möglichst ohne großen Ärger und Kosten Ihre Rechte wahren und Ihre Ansprüche durchsetzen können. 
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Kurzfassung

Graffiti-Schmierereien - Was tun?

Hunderte von Millionen Euro kosten die Schäden, die alljährlich durch Graffiti-Schmierereien an Gebäuden aller Art und an öffentlichen Einrichtungen entstehen. Was können Sie als Eigenheimbesitzer tun, wenn ein Schmierer bei Ihnen zugeschlagen hat? Der Eigenheimerverband Bayern e. V. in München hat eine Checkliste für Sie zusammengestellt. Diese soll Ihnen helfen, Schäden zu minimieren, Ihre Rechte zu wahren und Ihre Schadenersatzansprüche durchzusetzen.

>>  Grundsätzlich gilt: Rufen Sie sofort die Polizei, wenn Sie einen Schmierer beobachten oder auf frischer Tat ertappen. Das Risiko für solche Täter, erwischt zu werden, muss sich drastisch erhöhen. Die Polizei ist auf die Hilfe von uns allen angewiesen.

>>  Schlägt ein Schmierer bei Ihnen zu, sofort die Polizei rufen. Machen Sie Farbaufnahmen von den Beschädigungen, um ein Dokument, einen Beweis für Ihre Schadenersatzforderungen in der Hand zu haben.

>>  Sie müssen die Schadenersatzansprüche zivilrechtlich selbst geltend machen. Erwirken Sie beim Amtsgericht einen Schuldtitel, mit dem Sie Ihre Ansprüche gegen den Täter 30 Jahre lang geltend machen können.

>>  Stellen Sie Strafanzeige gegen den Täter. Begründen Sie diese mit Sachbeschädigung und gegebenenfalls mit Hausfriedensbruch, wenn der Täter Ihr Grundstück widerrechtlich betreten hat. Anzeigeformulare können Sie im Internet finden und herunter laden.

>>  Entfernen Sie die Schmierereien so bald als möglich! Sie haben eine starke Magnetwirkung auf andere „Graffiti-Künstler“. Ein Straßenzug oder gar ein Stadtviertel ist schnell im Visier solcher Täter.

>>  Derartige Schmierereien sollten Sie nur unter fachmännischer Anleitung entfernen oder entfernen lassen. Fragen Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach, welche gesetzlichen Bestimmungen dabei zu berücksichtigen und zu beachten sind.

>>  Vorbeugend sollten Sie eines der vielen „Bündnisse gegen Graffiti“ kontaktieren. Sie erfahren dort, welche Vorbeugungsmaßnahmen in Ihrem Falle geeignet sind und wie Sie etwaige Schäden bestmöglich beseitigen können.

>>  Bedienen Sie sich dieser Checkliste des Eigenheimerverbandes Bayern, wenn ein Schmierer bei Ihnen zugeschlagen haben sollte.
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